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pe, Holzfeuerung oder Fernwärme, oder die Reduktion 
des Wärmebedarfs durch Gebäudehüllensanierungen.

• Die unterschiedlichen CO2-Grenzwerte für bestehende
Bauten und Neubauten berücksichtigen, dass die
Umstellung bei Neubauten einfacher umzusetzen ist.

• Zudem nimmt das Gesetz Rücksicht auf Kantone, die
mit ihren kantonalen Energiegesetzen im Gebäude-
bereich bereits auf Kurs sind. Für sie gelten die neuen
Grenzwerte erst ab 2026.3

Das revidierte CO2-Gesetz macht im Gebäudebereich 
aber nicht nur Vorgaben, sondern sieht auch finanzielle 
Unterstützung für die Gebäudebesitzer vor. Insgesamt 
stehen aus der CO2-Abgabe dafür maximal 450 Mio. CHF 
pro Jahr für das Gebäudeprogramm zur Verfügung. 
• Mit dem Geld werden weiterhin kantonale Fördermass-

nahmen unterstützt. Dazu gehören etwa die energeti-
sche Dämmung von Dächern und Fassaden oder der
Einsatz erneuerbarer Energien im Wärmebereich. Der
Bund stockt dabei die kantonalen Mittel auf. Aktuell
werden die Beiträge der Kantone verdoppelt. Mit dem
revidierten Gesetz können die Kantone vom Bund künf-
tig das Dreifache der Mittel erhalten, die sie selber für
Massnahmen im Gebäudebereich ausgeben.

• Zusätzlich werden Gebäudebesitzer beim Umstieg auf
ein erneuerbares Heizsystem direkt unterstützt. Das
revidierte Gesetz sieht eine national einheitliche
«Abwrackprämie» vor, die einen Beitrag an die Demon-
tagekosten der alten Heizung leistet. Ausgebaut und
verstärkt wird ausserdem die Förderung des Bera-
tungsprogramms «erneuerbar heizen», mit der Alter-

> Die Schweiz ist heute stark abhängig von fossilen Energien, die aus dem Ausland importiert werden.

Allein für Erdöl und Erdgas fliessen so jedes Jahr rund 8 Milliarden Franken ins Ausland ab.

> Das revidierte CO2-Gesetz sorgt dafür, dass im Gebäudebereich weniger Heizöl und Erdgas verbraucht wird.

> Im Verkehr sorgt das Gesetz dafür, dass immer mehr effiziente Fahrzeuge auf den Markt kommen. Dadurch

sinkt der Benzinverbrauch und damit der CO2-Ausstoss. Parallel dazu wird der Ausbau der Ladeinfrastruktur

für die Elektroautos unterstützt.

Gebäude

Mit dem revidierten Gesetz soll der CO2-Ausstoss im 
Gebäudebereich reduziert werden. Gegenüber dem Jahr 
1990 soll der Ausstoss im Durchschnitt der Jahre 2026 
und 2027 um 50 Prozent gesenkt werden. Dafür sorgen 
die Kantone. Sie erlassen Gebäudestandards für Neu-
bauten und bestehende Bauten. Mit zwei Instrumenten 
auf Bundesebene sollen die Kantone dabei unterstützt 
werden: Zum einen mit finanzieller Unterstützung, zum 
anderen mit CO2-Grenzwerten.

CO2-Grenzwerte schaffen für Gebäudebesitzer und Ener-
gieversorger Planungssicherheit. Ab 2023 gelten neue 
Grenzwerte für Heizung und Warmwasser:
• Neubauten dürfen grundsätzlich keine CO2-Emissio-

nen aus fossilen Brennstoffen mehr verursachen. Das
ist heute schon Standard. Bei Neubauten werden
bereits heute fast ausschliesslich erneuerbare Syste-
me installiert.

• Bei bestehenden Gebäuden darf weiterhin CO2 ausge-
stossen werden. Bei ihnen ändert sich nur dann etwas,
wenn eine Heizung ersetzt wird.1 Dann gilt für den
CO2-Ausstoss eine Obergrenze. Diese beträgt pro Jahr
höchstens 20 Kilogramm CO2 pro Quadratmeter Flä-
che. Der Wert wird in Fünfjahresschritten um jeweils
fünf Kilogramm CO2 reduziert.2 Die Gebäudebesitzer
entscheiden dabei selber, mit welchen Massnahmen
sie die Grenzwerte erreichen. Zur Auswahl stehen etwa
der Einsatz von Solarwärme oder von erneuerbaren
Brennstoffen wie Biogas, der Umstieg auf Wärmepum-
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nativen zu Erdöl- und Erdgasheizungen aufgezeigt 
werden. Dank schweizweit geltenden Förderbeiträgen 
profitieren Gebäudebesitzer auch in Kantonen, die 
 diese Massnahmen selbst nicht fördern. 

• Der Klimafonds hält für Gebäudebesitzer zudem wei-
tere finanzielle Unterstützung bereit. So kann der 
Klima fonds Banken und Investoren gegen Risiken 
absichern, wenn sie die klimafreundliche Sanierung 
von Gebäuden finanzieren. Dies ermöglicht die Finan-
zierung in Härtefällen, z. B., wenn Hausbesitzer Mühe 
haben, eine Hypothek zu erhalten.  

Investition lohnt sich
Für Hausbesitzer lohnen sich klimafreundliche Investitio-
nen im Gebäudebereich in verschiedener Hinsicht:
• Erneuerbare Heizsysteme rechnen sich auf Dauer: Mit 

einem erneuerbaren Heizsystem muss keine CO2-Ab-
gabe bezahlt werden. Damit sind die Energiekosten 
tiefer. So werden höhere Investitionskosten über die 
Lebensdauer des Heizsystems regelmässig amorti-
siert. Die Kosten dafür können in den meisten Kanto-
nen von den Steuern abgezogen werden. Das wird über 
das Steuerrecht geregelt.

• Bund und Kantone unterstützen die Hausbesitzer 
finanziell.

• Bei Ersatzneubauten und umfassenden energetischen 
Gebäudesanierungen besteht die Möglichkeit, die 
Wohn fläche zu erweitern.4 Somit steht dem Haus eigen-
tümer mehr Fläche zur Verfügung, die er für sich selbst 
oder für die Vermietung seiner Wohnung nutzen kann.

Mobilität

Der Verkehr verursacht heute rund einen Drittel des 
Treibhausgas-Austosses in der Schweiz. Dafür sind 
hauptsächlich Autos, Lieferwagen und Lastwagen ver-
antwortlich. Das neue CO2-Gesetz sorgt dafür, dass effi-
zientere Fahrzeuge auf den Markt kommen. Dadurch 
sinkt der Benzin- und Dieselverbrauch und folglich der 
CO2-Ausstoss. 
• Verschärfte Zielwerte für neue Personenwagen und 

Lieferwagen: Autoimporteure müssen zunehmend 
effizientere Fahrzeuge anbieten. Sonst werden sie 
sanktioniert. Heute gilt für neue Personenwagen ein 
CO2-Zielwert von 95 Gramm pro Kilometer und für 
 Lieferwagen (leichte Nutzfahrzeuge) ein Zielwert von 
147  Gramm pro Kilometer5. Diese Zielwerte werden 
weiter verschärft: Ab 2025 werden sie für neue Perso-
nen- und Lieferwagen um 15 Prozent gesenkt, ab 2030 
um 37,5 Prozent für neue Personenwagen beziehungs-
weise um 31 Prozent bei neuen Lieferwagen. Diese 
Schritte erfolgen wie bisher angelehnt an die Ziele der 
Europäischen Union. 

• Erstmals Zielwerte für neue Lastwagen: Ab 2025 wer-
den CO2-Zielwerte für Lastwagen (schwere Fahr zeuge) 
festgelegt. Neu zugelassene Lastwagen müssen ihre 
Emissionen gegenüber der Neuwagenflotte 2019/2020 
ab 2025 um 15 Prozent und ab 2030 um 30 Prozent 
reduzieren.

CO2-Zielwerte für Fahrzeuge unter dem geltenden (Schwarz) und dem revidierten CO2-Gesetz (Grün)
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Kommen zunehmend effizientere Fahrzeuge auf den 
Markt, profitieren sowohl das Klima als auch die Auto-
fahrer: Das Klima profitiert, weil der Benzinverbrauch 
und damit auch der CO2-Ausstoss zurückgehen. Die 
Autofahrer profitieren, weil mit sinkendem Verbrauch 
auch die Ausgaben für den Treibstoff zurückgehen. 

Parallel dazu fördert das neue Gesetz die Elektromobili-
tät: Aus dem Klimafonds wird der Bau von Ladestationen 
in Wohnsiedlungen und Mehrfamilienhäusern finanziell 
unterstützt. Damit wird eine wichtige Voraussetzung für 
die Verbreitung der Elektromobilität geschaffen. 

Fussnoten

1 Als Ersatz einer Heizung (fossile Wärmeerzeugungsanlage) gelten der Ersatz  
des Heizkessels oder der Ersatz des Brenners. Kleinere Eingriffe in die Anlage  
(z.B. Ersetzen von Ventilen) gelten nicht als Ersatz.

2 Der reduzierte Wert gilt für den Ersatz einer fossilen Heizung, die nach Inkrafttreten 
des neuen Werts erfolgt. 

3 In Kantonen, welche bis zum Inkrafttreten des CO2-Gesetzes Teil F des Basismoduls 
der Mustervorschriften der Kantone im Energiebereich vom 9. Januar 2015 oder eine 
strengere Regelung in Bezug auf den Anteil erneuerbarer Energie beim Heizungser-
satz in Kraft gesetzt haben, gelten die Vorschriften zu den CO2-Grenzwerten erst ab 
dem Jahr 2026 (Art. 82 CO2-G).

4 Kantone können einen Bonus auf die Ausnützungsziffer bis maximal 30 Prozent 
gewähren. Die Ausnützungsziffer beschreibt dabei das Mass der erlaubten 
Wohn nutzung.

5 Unter dem neuen WLTP-Prüfverfahren entspricht dies Zielwerten von 118 Gramm  
pro Kilometer bei den Personenwagen und 186 Gramm pro Kilometer bei den 
Lieferwagen (leichte Nutzfahrzeuge). 

3Revidiertes CO2-Gesetz © BFE/BAFU 2021

 
Kontakt:  
medien@bafu.admin.ch

 
PDF-Download:  
www.bafu.admin.ch/co2-gesetz

Herausgeber: Bundesamt für Energie (BFE)  
und Bundesamt für Umwelt (BAFU). 
Das BFE und das BAFU sind Ämter des Eidg. Departements  
für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK).

https://www.bafu.admin.ch/co2-gesetz

	0
	1

